
Offener Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 

Sehr geehrte Damen und Herren der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg,

wir nehmen Bezug auf unsere bisherige Korrespondenz und möchten unsere Besorgnis über die ge-
plante Umstrukturierung des ärztlichen Fahrdienstes ab dem 1. September 2025 zum Ausdruck brin-
gen. Es ist unser gemeinsames Anliegen, die ambulante Versorgung in unserer Region zukunftssicher 
zu gestalten. Daher haben wir Ihre Ankündigung, die Dienste zu bündeln, grundsätzlich begrüßt.

Allerdings ist uns erst durch die direkte Rückmeldung der lokalen Ärzteschaft die zentrale und aus-
schließliche Stationierung der Einsatzfahrzeuge in Offenburg bekannt geworden. Dies hat bei uns zu 
einer Neubewertung der Situation geführt. Die Mediziner vor Ort haben überzeugende Argumente 
vorgebracht, dass diese Neuregelung zu erheblichen Belastungen und längeren Anfahrtszeiten füh-
ren könnte. Die daraus resultierende Gefährdung einer zeitnahen und adäquaten Patientenversor-
gung sehen wir mit großer Sorge.

Wir sind der festen Überzeugung, dass ein Pilotprojekt nur dann erfolgreich sein kann, wenn es die 
Bedenken aller Beteiligten von Beginn an berücksichtigt. Der Vorschlag der Ärzteschaft, den Stütz-
punkt in Rastatt beizubehalten, ist eine konstruktive Idee, die das Problem der weiten Anfahrtswege 
direkt adressiert. Eine ablehnende Haltung, die sich lediglich auf die Komplexität der Organisation 
beruft, ist aus unserer Sicht nicht zielführend. Diese Position wird auch vom Kreisverband Rastatt 
des Gemeindetages geteilt, der stellvertretend für die Mitgliedsgemeinden die fehlende Einbeziehung 
der Ärzte sowie den Wegfall des Stützpunktes Rastatt mit entsprechendem Fahrzeug bemängelt.

Freundliche Grüße
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